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Abschnitt I: Auftraggeber 
 

Angaben zur Ausloberin: 

Bezeichnung:  Stadt Jüterbog – Der Bürgermeister – 

Postanschrift: Markt 21, 14913 Jüterbog 

 

Wettbewerbsbetreung: 

Bezeichnung:  Bruckbauer & Hennen GmbH  

Postanschrift: Schillerstraße 45, 14913 Jüterbog 

Ansprechpartner: Kathrin Bruckbauer 

Telefon: 03372 433233 

Fax: 03372 433245 

Internetseite www.bruckbauer-hennen.de 

E-Mail: info@bruckbauer-hennen.de 

mailto:info@bruckbauer-hennen.de
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Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs  
Wettbewerbsgebiet 

Das Wettbewerbsgebiet liegt westlich der Innenstadt der Stadt Jüterbog und gehört zur erweiterten 

Altstadt. Es umfasst insgesamt 10,7 ha. Das Wettbewerbsgebiet gliedert sich in zwei Bereiche: Teil A – 

südlich der Schloßstraße und Teil B – nördlich der Schloßstraße. 

Das Wettbewerbsgebiet – Teil A wird durch die Straßen „Schloßstraße“ (Bundesstraße B 102) im 

Norden und Osten, „Dennewitzer Straße“ (Landesstraße L 81) im Osten, „Teichstraße“ im Süden sowie 

„Am Spring“ und „Wiesenstraße“ im Westen abgegrenzt.  

Das Wettbewerbsgebiet – Teil B liegt nördlich der Schloßstraße. Im Norden wird es durch die Friedrich-

Ebert-Straße abgegrenzt. Östlich und westlich bilden die Flurstücksgrenzen bzw. dessen optische 

Verlängerung nach Norden der Grundstücke der Schloßstraße 34 (West) und Schloßstraße 12 die 

Grenze.  

Der Stadtteil (bzw. die Vorstadt) Damm ist der älteste, bis in die slawische Zeit zurückgehende 

Siedlungskern Jüterbogs und durch historische Bebauung und Grundstückszuschnitte geprägt. 

Nordwestlich des Wettbewerbsgebietes befindet sich das Gartendenkmal „Schloßpark“. Östlich des 

Wettbewerbsgebietes steht die 1173 zur Hauptkirche des Landes Jüterbog erhobene Liebfrauenkirche, 

der in den 1380er Jahren ein Zisterzienser-Nonnenkloster angegliedert wurde. Südlich des 

Wettbewerbsgebietes schließt sich ein Grünzug an, in dem sich neben den Gewässern Rohrteich und 

Blanker Teich das Freibad Jüterbog, der Sportplatz am Rohrteich, der Skatepark und touristische 

Infrastruktur befinden. Im westlichen Bereich (teilweise im Wettbewerbsgebiet) schließt sich die 

Doppelhausbebauung der Dammsiedlung an.  

Die Eigentümer der Grundstücke sind zum überwiegenden Teil privat. Die Stadt Jüterbog ist 

Eigentümer der Straßen „Am Spring“, der „Teichstraße“ und der nördlich gelegenen „Friedrich-Ebert-

Straße“. Die Dennewitzer Straße ist Landesstraße und die Schloßstraße ist Bundesstraße. 

Anlass und Zweck des Wettbewerbs 

Die Stadt Jüterbog beeindruckt durch die Geschlossenheit der Altstadt, die eine hohe Dichte an 

qualitätsvoller Altbausubstanz aufweist, sowie den klar ablesbaren mittelalterlichen Vorstädten und 

der Wallanlage. Die außerordentlich gut erhaltene mittelalterliche Stadtstruktur setzt sich deutlich von 

dem weitgehend ungestörten Umfeld ab. Dennoch zeigt sich die Leerstandsproblematik unübersehbar 

in der Altstadt und den Vorstädten.  

Der sichtbare Leerstand historischer Wohngebäude ist damit einer der zentralen 

Handlungsschwerpunkte der Stadt. Die geschlossene, aber derzeit ungenutzte Wohnbebauung in der 

Schloßstraße sowie weiterführend in der Dennewitzer Straße („Vorstadt Damm“) ist besonders vom 

Leerstand betroffen. Hier befinden sich historische Wohngebäude („Schloßbuden“) im 

Denkmalbereich der erweiterten Altstadt, welche einen hohen Sanierungs- und 

Modernisierungsbedarf aufweisen. Die Gebäude sind mittel- bis langfristig ohne Perspektive, da sie 

heutigen Standards an Wohngebäude hinsichtlich Grundstückszuschnitt, Gebäudestruktur und -

kubatur, Raumhöhe oder Wohnungsgrößen nicht erfüllen. 

Die Nähe zu Berlin und die günstige Verkehrsanbindung im öffentlichen Personennahverkehr zeigen 

jetzt, dass der Bedarf an Wohnraum und Wohnbauflächen steigt. Dabei gilt, dass die Sicherung der 

erweiterten Altstadt und ihres ungestörten Umlandes zu gewährleisten ist und gleichzeitig 

Wohnraumangebote zu entwickeln sind. Eine Perforation des Stadtbildes durch Abrisse und 

Neubauten als auch eine Überformung der Parzellenstrukturen und ehemaliger Bürgergärten ist dabei 
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zu verhindern. Die städtische Entwicklungspolitik „Innen vor Außen“ soll unter Einsatz von Gestaltungs- 

und Erhaltungssatzungen weiterhin konsequent umgesetzt werden.  

Im Wettstreit der Ideen sollen Entwicklungsmöglichkeiten für die „Vorstadt Damm“ entstehen, die 

moderne Wohnraumangebote unter Einhaltung von städtebaulichen Grundsätzen der Stadt Jüterbog 

schaffen. Ziel der Ausloberin ist nicht die Entwicklung eines reinen Wohngebietes, sondern vielmehr 

ist eine Mischnutzung aus wohnverträglichem Gewerbe (u. a. Dienstleistung, Kreativwirtschaft, 

Handwerk) und kleinmaßstäbliches Wohnen angedacht. Im Rahmen der Wettbewerbsbearbeitung ist 

für das Gesamtgebiet ein städtebauliches Konzept mit passgenauen Lösungen zu erarbeiten. 

Ziele des Wettbewerbs 

In Anbetracht des steigenden Wohnraumbedarfs aufgrund von Zuzügen (aus dem Berliner Raum) und 

weiterhin steigenden Nutzeransprüchen wird nach Lösungsmöglichkeiten für die Innutzungbringung 

des Stadtteils gesucht. Innovative städtebauliche Ideen sollen unter Wahrung der historisch 

gewachsenen Strukturen die Entwicklung des Stadtteils zum familienfreundlichen Wohnort aufzeigen 

und maßvolle Wohnraumangebote nahe der Innenstadt offerieren. Übergänge in die umgebenen 

Grünräume und wesentliche Wegeverbindungen (u.a. in die Altstadt, zu den Freizeitangeboten, zum 

Schloßpark, zum Bahnhof) sind zu erhalten bzw. (weiter-)zu entwickeln. Eine geordnete städtebauliche 

Entwicklung des Gebietes und die Einbindung in Grün- und Landschaftsräume sind zu verfolgen. 
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Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle u. technische 

Angaben 
 

Eignungskriterien zur Teilnahmeberechtigung 

Mit dem Teilnahmeantrag sind die folgenden Nachweise zur Eignung beizubringen:  

• durch Nachweis der Teilnahmeberechtigung und fachlichen Eignung: 

• Nachweis der beruflichen Qualifikation  

▪ bei Stadtplanern, Architekten/Ingenieuren und Landschaftsplanern z.B. durch 

Kopie der Eintragungsurkunde in die Architektenliste der zuständigen 

Kammern oder durch Nachweis der Berechtigung diesen Beruf auszuüben, 

▪ bei juristischen Personen zusätzlich durch Vorlage eines aktuellen 

Handelsregisterauszuges 

• Referenzprojekt für einen städtebaulichen Entwurf 

▪ maximal 1 DIN-A4-Blatt (einseitig, farbig/sw)  

▪ mit folgenden Angaben: Bezeichnung, Auftraggeber (öffentl. / privat), 

Verfasser (= Bewerber, Mitglied), Zeichnungen, Abbildungen, Erläuterungen 

(Referenzprojekte sind unter eigenem Namen geplante Projekte, 

Wettbewerbsbeiträge oder Entwürfe. Es muss jeweils erkennbar sein, 

welches Büro oder welche Bürogemeinschaft Autor des jeweils dargestellten 

Projektes ist.) 

• durch Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: 

• Eigenerklärung über das Nichtvorliegen zwingender oder fakultativer Aus-

schlussgründe gemäß §§ 123 und 124 GWB; 

• Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Die Mindestversicherungssumme bei 

der Berufshaftpflichtversicherung beträgt bei Sachschäden 250.000 Euro je 

Versicherungsfall und 500.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres. Die Mindestversicherungssumme bei der 

Berufshaftpflichtversicherung beträgt bei Personenschäden 1.500.000 Euro je 

Versicherungsfall und 3.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres.) 

Bitte nutzen Sie das Formblatt „Teilnahmeantrag“. 

Angaben zu besonderem Berufsstand 

Teilnahmeberechtigt sind gemäß § 4 (1) RPW 2013 ausschließlich STADTPLANER/ ARCHITEKTEN/ 

INGENIEURE in Arbeitsgemeinschaft mit LANDSCHAFTSPLANERN und gegebenenfalls VERKEHRSPLANERN im 

Sinne von Ziffer 1 bis 4. 

1. Natürliche Personen, die freiberuflich tätig und entsprechend den Regelungen ihres 
Heimatstaates berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Stadtplaner, Architekt/Ingenieur, 
Landschaftsplaner oder Verkehrsplaner zu führen. Ist in dem Heimatstaat der Person die 
Berufsbezeichnung nicht geregelt, so erfüllt die fachliche Voraussetzung, wer über ein Diplom, 
Prüfzeugnis oder sonstigen Befähigungsnachweis als Architekt/Ingenieur verfügt, dessen 
Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates gewährleistet ist. 

2. Juristische Personen, zu deren satzungsmäßigem Geschäftszweck die dem Projekt 
entsprechenden Fach-/Planungsleistungen gehören, sofern einer der Gesellschafter oder der 
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bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person die an natürliche Personen gestellten 
Anforderungen erfüllt. 

3. Bietergemeinschaften aus natürlichen Personen und/oder juristischen Personen, sofern alle 
Partner die Anforderungen nach Ziffer 1 und 2 erfüllen. 

4. Teilnehmer, die sich bei der Erfüllung des Auftrages der Kapazitäten anderer Unternehmen 
bedienen, sind teilnahmeberechtigt, wenn sie nachweisen, dass diese Unternehmen die 
Voraussetzung nach Ziffer 1 bis 3. erfüllen, ihnen die erforderlichen Mittel zur Verfügung 
stehen und die fachliche Eignung nachgewiesen wird (§ 34 UVgO). 
 

Bei den aus den Bewerbungen ausgewählten Teilnehmern dürfen sich keine anderen als die in der 

Bewerbung genannten Personen am Wettbewerb beteiligen (Mitverfasser). 

 

Im Bearbeitungsteam des Wettbewerbsteilnehmers sind zwingend STADTPLANER/ ARCHITEKTEN/ 

INGENIEURE und LANDSCHAFTSPLANER vorgeschrieben. Die Beauftragung des 1. Preisträgers mit den 

weiteren Planungsleistungen beinhaltet zunächst die Erarbeitung eines Städtebaulichen Entwurfs 

(Masterplans), der umfänglich mit der Öffentlichkeit diskutiert werden soll. Darauf aufbauend ist 

vorgesehen, im nächsten Schritt einen Bebauungsplan aufzustellen.  

Die Ausloberin regt bei der Lösung der Wettbewerbsaufgabe über die vorgeschriebenen STADTPLANER 

und LANDSCHAFTSPLANER die Mitwirkung eines VERKEHRSPLANERS an und empfiehlt die Bearbeitung 

der Aufgabe als interdisziplinäre Teams aller teilnahmeberechtigten Fachrichtungen. 

Liegen in der Person des Teilnehmers Gründe vor, die in § 4 Absatz 2 RPW aufgeführt sind, ist eine 

Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. 
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Abschnitt IV: Verfahren 
Wettbewerbsart Nichtoffener städtebaulicher und landschaftsplanerischer 

Realisierungswettbewerb für ARCHITEKTEN/ INGENIEURE/ 

STADTPLANER und LANDSCHAFTSPLANER. 

Dem Wettbewerb liegen die Richtlinien für Planungswettbewerbe 

(RPW 2013, Fassung vom 31.1.2013) zugrunde. Der Wettbewerb ist bei 

der Brandenburgischen Architektenkammer unter der 

Registriernummer 2018/07 registriert. 

Wettbewerbsgegenstand Für die mittelalterliche Vorstadt Damm werden ein städtebaulicher 

und landschaftsplanerischer Vorentwurf für die Nutzbarmachung der 

leer stehenden Gebäude sowie eine behutsame Nachverdichtung des 

Quartiers mit eventueller Bodenneuordnung, unter Wahrung der 

historisch gewachsenen Stadtstruktur, erwartet. Die harte urbane 

Kulisse der Straßenrandbebauung soll sich in seinem rückwärtigen 

Weichbild unter Berücksichtigung der Grünfläche weiterentwickeln. 

Alt und Neu sollen zu einer neuen Einheit werden. 

Wettbewerbsgegenstand ist die städtebauliche und freiräumliche 

Planung sowie die Konzeption der verkehrlichen Erschließung für Teile 

des Wettbewerbsgebietes. Folgende Aufgabenfelder sind dabei zu 

bearbeiten: 

• Städtebau und 

• Freiraumplanung. 

Sprache  Der Wettbewerb wird in deutscher Sprache durchgeführt. 

Zeitraum  Die Wettbewerbsdurchführung ist von Dezember 2018 bis Juni 2019 

vorgesehen. 

Teilnehmer: Es ist vorgesehen, dass 15 Bewerbergemeinschaften an dem 

Wettbewerb teilnehmen. Die Auswahl der Büros erfolgt auf der 

Grundlage der eingereichten Teilnahmeanträge. Der Auslober 

beabsichtigt, von den 15 Teilnehmern fünf Büros zu setzen: 

1. Kleyer.Koblitz.Letzel.Freyvogel Architekten, Berlin 

2. HAFERKAMP KRAMER WILKENING ARCHITEKTEN, Berlin 

3. CKRS Architekten, Berlin 

4. CLTR Cluster Architekten, Berlin 

5. Studio Kristina Wiese, Berlin 

Im Rahmen eines Auswahlverfahren werden 10 Bewerber (zuzüglich 3 

Nachrücker) aus den eingegangenen Teilnahmeanträgen gemäß § 3 

Abs. 3 RPW zur Teilnahme ausgewählt. Die endgültige Auswahl über 

die Teilnahme der Bewerber obliegt einem Auswahlgremium von 3 

Personen, darunter mindestens 1 ARCHITEKT/ INGENIEUR/ 

STADTPLANER. 

Sollten mehr als 10 Bewerbungen eingehen, welche die 

Bewerbungsbedingungen erfüllen, entscheidet das Los. Die 

ausgewählten Bewerber werden nach Durchführung des 
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Auswahlverfahrens, bzw. nach Durchführung der Verlosung schriftlich 

benachrichtigt. Sie haben ihre Teilnahme innerhalb einer Woche 

schriftlich zu bestätigen. Die gelosten Nachrücker rücken im Fall einer 

Absage nach. Nur die für den Wettbewerb ausgewählten Büros oder 

Bürogemeinschaften werden zur Teilnahme aufgefordert und erhalten 

digital die vollständigen Auslobungsunterlagen. 

Bewertungskriterien: Die Einhaltung der formalen Kriterien bei den eingereichten Arbeiten 

ist Voraussetzung für eine Beurteilung nach folgenden inhaltlichen 

Aspekten der Arbeiten: 

• Vergleichbarkeit der Arbeiten zur Aufgabenstellung, 

• Aussagefähigkeit und Verständlichkeit der eingereichten 

Unterlagen. 

Preisgeld  Für die geforderten Planungsleistungen (§ 19 und Anlage 3 sowie § 

24 und Anlage 9 HOAI) wurde die Wettbewerbssumme (§ 7 Absatz 2 

RPW 2013) auf der Basis der §§ 21 und 29 HOAI (i. d. Fassung v. 

10.07.2013) ermittelt. Für Preise und Anerkennungen eine 

Wettbewerbssumme von insgesamt 40.000 Euro (netto) zur 

Verfügung.  

Die Wettbewerbssumme wird auf die Aufwandsentschädigung, 

Anerkennungen und Preise in Höhe der nachfolgend angegebenen 

Beträge aufgeteilt: 

1. Preis    12.000,00 Euro 

2. Preis      7.000,00 Euro 

3. Preis      3.500,00 Euro 

Anerkennungen   2.500,00 Euro 

 

Die 15 Teilnehmer erhalten nach Abgabe der Wettbewerbsarbeit die 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.000,00 € (netto) pro 

Teilnehmer, also max. 15.000,00 Euro (netto). 

Die genannten Beträge berücksichtigen geforderte Perspektiven und 

Skizzen. Die angegebenen Beträge sind Netto-Werte. Die gesetzliche 

Mehrwertsteuer von derzeit 19 % wird den inländischen 

Teilnehmern/innen zusätzlich vergütet.  

Eine Änderung von Anzahl und Höhe der Preise innerhalb der oben 

benannten Wettbewerbssumme ist bei einstimmigem Beschluss des 

Preisgerichts möglich. 

 

Wettbewerbsjury 

Fachpreisrichter:  Prof. Heinz Nagler, NAGLER & DIECK, Cottbus 

Prof. Ingrid Burgstaller, MORPHO-LOGIC, München 

Alejandro Tomás, tmes architekten, Berlin 

Dr. Carlo Wolfgang Becker, bgmr Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin 
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Stellvertr. Fachpreisrichter: Christoph Dieck, NAGLER & DIECK, Cottbus (ständig anwesend) 

Isabel Mayer, mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR, Cottbus 

Marcel Adam, MARCEL ADAM Landschaftsarchitekten BDLA, Potsdam 

 

Sachpreisrichter: Arne Raue, Stadt Jüterbog, Bürgermeister 

Kira Wenngatz, Stadt Jüterbog, Bauamtsleiterin  

Eberhard Mertens, Stadt Jüterbog, Vorsitzender des Bau- und 

Sanierungsausschusses 

Stellvertr. Sachpreisrichter: Maud Decker, Stadt Jüterbog, Bauamt, Stadtplanung 

Falk Kubitza, Stadt Jüterbog, Vorsitzender der Stadtverordneten-

versammlung 

 

Sachverständige: Thomas Krause, Fachreferent, Brandenburgisches Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

Gäste: Heidrun Hansel, Stadt Jüterbog, Bauamt, Stadtsanierung 

 
Betreuung durch die Brandenburgische Architektenkammer:  

Steffen Pfrogner 
 
Die Vorprüfung erfolgt durch das wettbewerbsbetreuende Büro Bruckbauer & Hennen GmbH, 
Schillerstraße 45, 14913 Jüterbog gemäß Anlage VI zur RPW 2013 durch folgende Vorprüfer: 

Kathrin Bruckbauer 
Anja Bruckbauer 
Uwe Bruckbauer  

Die Vorprüfung behält sich vor, ggf. sachverständige Berater und weitere Fachleute zur Vorprüfung 
hinzuzuziehen. 
 

Beauftragung durch die Ausloberin  

Die Stadt Jüterbog beabsichtigt, unter Würdigung der Empfehlung des Preisgerichtes und gemäß § 8 

Absatz 2 RPW 2013 den 1. Preisträger mit den weiteren Planungsleistungen zu beauftragen.  

1. Erarbeitung eines städtebaulichen Gesamtkonzepts (Masterplans) unter Berücksichtigung 

der Empfehlungen des Preisgerichts für das Wettbewerbsgebiet als Grundlage für eine 

umfängliche Öffentlichkeitsbeteiligung. 

2. Ggf. Erarbeitung des Bebauungsplans / Landschaftsplanerischer Fachbeitrag 

• Stufe1: § 19 HOAI-Leistungsphase bis 1 (Bebauungsplan) bzw. § 24 HOAI 

Leistungsphase 1-3 (Landschaftsplanerischer Fachbeitrag); 

• Stufe2: § 19 HOAI-Leistungsphase 2 und 3 (Bebauungsplan) bzw. § 24 HOAI 

Leistungsphase 4 (Landschaftsplanerischer Fachbeitrag). 

Die Planungsleistungen (§ 19 und Anlage 3 sowie § 24 und Anlage 9 HOAI) werden stufenweise 

beauftragt. Es besteht kein Anspruch auf die Beauftragung der nächstfolgenden Stufen. 

Die Ausloberin behält sich vor das Plangebiet anders abzugrenzen (z.B. auf den Teil A des 

Wettbewerbsgebiets zu reduzieren). 
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Termine 

Preisrichtervorbesprechung   1. Oktober 2018 

(erneute) Bekanntmachung:    29. Oktober 2018 

Teilnahmefrist für Bewerbung:    26. November 2018 

Tag der Auslobung/ 

Versand der Auslobungsunterlagen:   5. Dezember 2018 

Frist für Rückfragen    04. Januar 2019 

Rückfragekolloquium     11. Januar 2019 

Protokollübergabe/ 

Beginn der Bearbeitung    17. Januar 2019 

Abgabe Wettbewerbsarbeiten    28. März 2019 

Sitzung des Preisgerichts     25. April 2019 

Mitteilung an Teilnehmer:    26. April 2019 

Preisverleihung:     11. Mai 2019 (Tag der Städtebauförderung) 

Ausstellung:      11. Mai-3. Juni 2019 

 

Kriterien zur Bewertung:  

Zur Beurteilung zugelassen werden alle Arbeiten, die 

− den formalen Bedingungen entsprechen; 

− dem geforderten Leistungsumfang entsprechen; 

− termingerecht eingegangen sind; 

− keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Anonymität erkennen lassen. 
 
 
Über die Zulassung entscheidet das Preisgericht; die Entscheidungen, insbesondere über den 

Ausschluss von Arbeiten sind zu protokollieren. 

Das Preisgericht wird bei der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten die folgenden Kriterien anwenden: 

(die Reihenfolge dieser Auflistung stellt keine Rangfolge der Kriterien dar) 

• Qualität des städtebaulichen Konzeptes 

• Städtebauliche und freiräumliche Verflechtung 

• Berücksichtigung der nachbarlichen Bezüge 

• Qualität des Freiflächenkonzeptes 

• Qualität des Nutzungskonzeptes 

• Qualität des Erschließungskonzeptes 

• Umgang und Einbindung von historischer Bausubstanz und Parzellenstruktur 

• Ökologische und klimarelevante Qualitäten 

• Nachhaltigkeit 

• Flexibilität und Realisierbarkeit 
Auf bindende Vorgaben wird im Sinne einer breiten Lösungsvielfalt verzichtet. 
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Einsendung des Teilnahmeantrags 

Der Teilnahmeantrag 26.November 2018, um 15.00 Uhr bei der Bruckbauer & Hennen GmbH 

eingegangen sein. 

Der Teilnahmeantrag ist unter www.bruckbauer-hennen.de abrufbar. 

 

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29. Oktober 2018 

 

Tag der Auslobung: 5.Dezember 2018 

Die Auslobungsunterlagen werden am Tag der Auslobung an die Teilnehmer versandt. 

http://www.bruckbauer-hennen.de/
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Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren 
Nachprüfung: 

Die Beurteilungen des Preisgerichts sind endgültig und unterliegen nicht der gerichtlichen 

Nachprüfung. Die Wettbewerbsteilnehmer können von ihnen vermutete Verstöße gegen das in der 

Auslobung festgelegte Verfahren oder das Preisgerichtsverfahren bei der Ausloberin rügen. Die Rüge 

muss innerhalb von 10 Tagen nach Zugang des Preisgerichtsprotokolls bei der Ausloberin eingehen. 

Die Ausloberin trifft ihre Feststellungen im Benehmen mit der Architektenkammer. 

Der Wettbewerb wird ausgelobt auf Grundlage der RPW 2013. 

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren und für Schlichtungsverfahren 

Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und 

Europaangelegenheiten (MWE), Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam 

Einlegung von Rechtsbehelfen 

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt die Vergabekammer des 

Landes Brandenburg. 
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ANLAGE 1: KARTE MIT LAGE DES WETTBEWERBSGEBIETES IM STADTGEBIET (LUFTBILD) 

 

(Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB 2018)  
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ANLAGE 2: LAGEPLAN MIT ABGRENZUNG DES WETTBEWERBSGEBIETES – TEIL A UND B 

 

(Quelle: ALK; Bruckbauer & Hennen GmbH) 


